Ausfüllanleitung und Hinweise für die Anmeldung und Berechnung der Vergnügungssteuer in der Gemeinde Schönberg / Holstein

Allgemeines

Die Gemeinde Schönberg erhebt als örtliche Aufwandsteuer im Sinne des Artikels 105 Abs. 2 a GG eine Vergnügungssteuer für das Halten von automatischen Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgeräte)

1. in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung und

2. darüber hinaus von allen automatischen Geräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit an allen Aufstellungsorten,

soweit die Benutzung der Spielgeräte von der Zahlung eines Entgeltes abhängig ist.

Rechtsgrundlage ist seit dem 01.01.2006 die Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten in der Gemeinde Schönberg/Holstein (VgnStSa 2006) vom 15.12.2005.

Der Steuerschuldner (Halter von vergnügungssteuerbaren Spielgeräten) hat bis spätestens am zehnten Tag nach Ablauf des Anmeldezeitraums bei der Gemeinde Schönberg eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck einschließlich der vorgeschriebenen Nachweise einzureichen, in der er die Steuer selbst zu berechnen hat (Spielgerätesteueranmeldung) und die für den Anmeldezeitraum zu entrichtende Steuer an die Gemeinde abzuführen (§ 8 Abs. 1 Satz 1 VgnStSa 2006). Anmeldezeitraum ist nach § 8 Abs. 1 Satz 2 VgnStSa 2006 der Kalendermonat.  

Diese Anleitung soll Sie darüber informieren, wie Sie die Vergnügungssteueranmeldung (Vergnügungssteuererklärung) richtig ausfüllen und Sie gleichzeitig über Ihre steuerlichen Pflichten gegenüber der Steuerbehörde unterrichten.

Steueranmeldungspflicht

Anmeldepflichtig ist der Schuldner der Vergnügungssteuer. Steuerschuldner ist der Halter des Spielgerätes. Halter ist derjenige, für dessen Rechnung das Spielgerät aufgestellt wird (Aufsteller). Mehrere Halter sind Gesamtschuldner.

Abgabefrist

Die Vergnügungssteuer ist eine Anmeldesteuer. Deshalb müssen Sie als Steuerschuldner jeweils nach Ablauf des Anmeldezeitraumes eine Steueranmeldung einreichen. Anmeldezeitraum ist der Kalendermonat. Die Steueranmeldung muss bis spätestens am zehnten Tag nach Ablauf des Anmeldezeitraums bei der Steuerbehörde eingehen.

Die Steueranmeldung für den Monat 01/2006 muss zum Beispiel bis zum 10.02.2006 eingereicht werden.

So wird die Steueranmeldung ausgefüllt

Laden Sie bitte das Ihnen in elektronischer Form zur Verfügung gestellte Formular in Ihren Rechner. Das Formular wurde für das Programm MS Excel ® entwickelt. Dort können Sie die erforderlichen Eintragungen in den frei gegebenen Feldern vornehmen. Die übrigen (gesperrten) Felder werden von Ihnen nicht benötigt.

Allgemeine Angaben (Zeilen 1 bis 6)

In der Zeile 1 tragen Sie bitte Ihren Namen bzw. den Namen Ihrer Firma ein, sofern diese Firma Steuerschuldnerin (Halterin) der vergnügungssteuerbaren Spielgeräte ist. In den Zeilen 2 und 3 tragen Sie bitte Ihre Wohnungs- bzw. Firmenanschrift ein. Die Straße und die Hausnummer erscheinen in der Zeile 2, die Postleitzahl und der Ort in der Zeile 3. In Zeile 4 tragen Sie bitte die Ihnen vom Amt Probstei mitgeteilte Steuernummer ein. In der Zeile 5 ist der Anmeldezeitraum einzutragen. Bitte verwenden Sie folgendes Datumsformat: MM/JJJJ. Für den Monat Januar 2006 ist daher die Eintragung 01/2006 vorzunehmen. In der Zeile 6 ist einzutragen, auf der Basis welcher Bestandsmeldung (vgl. § 7 Satz 1 VgnStSa 2006) die Steueranmeldung abgegeben. Tragen Sie bitte das Datum der jeweiligen Bestandsmeldung mit folgendem Datumsformat ein: TT.MM.JJJJ. 

Angabe der Bemessungsgrundlage (Zeilen 23 bis 48)

Geräte in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen

In der Zeile 23 tragen Sie die Anzahl der Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit ein, die im Anmeldezeitraum in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung aufgestellt waren. Der elektronische Vordruck errechnet aus Ihrer Eingabe in der Zeile 23 die Höhe der Vergnügungssteuer für diese Geräteart und überträgt das Ergebnis automatisch als Zwischensumme in die Zeile 25.

In den Zeilen 29 bis 48 werden die Grundlagen der Besteuerung für die Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ausgewiesen, die im Anmeldezeitraum in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung aufgestellt waren. 

Spielgeräte, an denen Spielmarken (zum Beispiel Token) ausgeworfen werden, gelten als Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, wenn die Spielmarken an diesen oder anderen Spielgeräten eingesetzt werden können oder die Möglichkeit besteht, die Spielmarken in Geld oder Sachleistungen (zum Beispiel Sachgewinne) zu tauschen. Die Benutzung der Spielgeräte durch Spielmarken (zum Beispiel Token) steht einer Nutzung gegen Entgelt gleich (§ 5 Abs. 3 VgnStSa 2006).

Für jedes vergnügungssteuerbare Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit ist die Identnummer als eindeutiges Identifikationsmerkmal anzugeben (Spalte Identnummer). Zusätzlich ist für jedes vergnügungssteuerbare Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit die am Spielgerät im Anmeldezeitraum erzielte „Bruttokasse“ auszuweisen.

Für Geräte mit Gewinnmöglichkeit legt § 5 Abs. 1 Satz 1 VgnStSa 2006 das Einspielergebnis des einzelnen Gerätes als Steuermaßstab fest und bezeichnet dieses Einspielergebnis als „Bruttokasse“. § 5 Abs. 1 Satz 2 VgnStSa 2006 definiert das Einspielergebnis als die innerhalb eines Kalendermonats am besteuerten Gerät erzielte Differenz zwischen den Eingangsleistungen am besteuerten Gerät (Spieleinsätze der Spieler) und den Ausgangsleistungen am besteuerten Gerät (Gewinnausschüttungen an die Spieler). Das Einspielergebnis (Bruttokasse) errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse zuzüglich Röhrenentnahmen und abzüglich Röhrenauffüllungen, Falschgeld und Fehlgeld. Tragen Sie in den Zeilen 29 bis 48 dieses Einspielergebnis für jedes einzelne vergnügungssteuerbare Spielgerät ein. Der elektronische Vordruck errechnet aus Ihrer Eingaben in den Zeilen 29 bis 48 die Höhe der Vergnügungssteuer für diese Geräteart und überträgt das Ergebnis automatisch als Zwischensumme in die Zeile 51.

Angabe der Bemessungsgrundlage (Zeilen 58 bis 76)

Geräte außerhalb von Spielhallen und ähnlichen Unternehmen

In der Zeile 58 tragen Sie die Anzahl der Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit ein, die im Anmeldezeitraum außerhalb von Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung aufgestellt waren. Der elektronische Vordruck errechnet aus Ihrer Eingabe in der Zeile 58 die Höhe der Vergnügungssteuer für diese Geräteart und überträgt das Ergebnis automatisch als Zwischensumme in die Zeile 60.

In den Zeilen 64 bis 76 werden die Grundlagen der Besteuerung für die Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ausgewiesen, die im Anmeldezeitraum außerhalb von Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung aufgestellt waren. 

Spielgeräte, an denen Spielmarken (zum Beispiel Token) ausgeworfen werden, gelten als Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, wenn die Spielmarken an diesen oder anderen Spielgeräten eingesetzt werden können oder die Möglichkeit besteht, die Spielmarken in Geld oder Sachleistungen (zum Beispiel Sachgewinne) zu tauschen. Die Benutzung der Spielgeräte durch Spielmarken (zum Beispiel Token) steht einer Nutzung gegen Entgelt gleich (§ 5 Abs. 3 VgnStSa 2006).

Für jedes vergnügungssteuerbare Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit ist die Identnummer als eindeutiges Identifikationsmerkmal anzugeben (Spalte Identnummer). Zusätzlich ist für jedes vergnügungssteuerbare Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit die am Spielgerät im Anmeldezeitraum erzielte „Bruttokasse“ auszuweisen.

Für Geräte mit Gewinnmöglichkeit legt § 5 Abs. 1 Satz 1 VgnStSa 2006 das Einspielergebnis des einzelnen Gerätes als Steuermaßstab fest und bezeichnet dieses Einspielergebnis als „Bruttokasse“. § 5 Abs. 1 Satz 2 VgnStSa 2006 definiert das Einspielergebnis als die innerhalb eines Kalendermonats am besteuerten Gerät erzielte Differenz zwischen den Eingangsleistungen am besteuerten Gerät (Spieleinsätze der Spieler) und den Ausgangsleistungen am besteuerten Gerät (Gewinnausschüttungen an die Spieler). Das Einspielergebnis (Bruttokasse) errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse zuzüglich Röhrenentnahmen und abzüglich Röhrenauffüllungen, Falschgeld und Fehlgeld. Tragen Sie in den Zeilen 64 bis 76 dieses Einspielergebnis für jedes einzelne vergnügungssteuerbare Spielgerät ein. Der elektronische Vordruck errechnet aus Ihrer Eingaben in den Zeilen 64 bis 76 die Höhe der Vergnügungssteuer für diese Geräteart und überträgt das Ergebnis automatisch als Zwischensumme in die Zeile 79.

Höhe der Vergnügungssteuer

In der Zeile 83 wird die Höhe der von Ihnen zu entrichtenden Vergnügungssteuer durch die Addition der Zwischensummen in den Zeilen 25, 51, 60 und 79 ausgewiesen. Dieser Betrag ist die anzumeldende und zu entrichtende Steuer.

Vorlage von Nachweisen

Bitte beachten Sie, dass nach § 9 Abs. 1 und 2 VgnStSa 2006 von Ihnen bestimmte Nachweise vorzulegen sind:

„§ 9

Nachweispflichten, Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften

[1] 1 Der Halter ist verpflichtet, seiner Spielgerätesteueranmeldung einen auf den Anmeldezeitraum bezogenen Nachweis nach Maßgabe des Satzes 3 und des Absatzes 2 Sätze 1 bis 3 über die Bemessungsgrundlage beizufügen. 2 Die Verpflichtung nach Satz 1 ist für jedes der Besteuerung unterliegende Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit zu erfüllen. 3 Der Nachweis muss mindestens folgende Angaben enthalten:

1. die Höhe der Bruttokasse im Anmeldezeitraum für die der Besteuerung unterliegenden Spielgeräte im Sinne des § 6 Nr. 1 Buchstabe a und Nr. 2 Buchstabe a,

2. ein eindeutiges Identifikationsmerkmal (Identnummer) für jedes der Besteuerung unterliegende Spielgerät.
[2] 1 Der Nachweis ist durch das manipulationssichere Kassenzählwerk (Erfassungssoftware, elektronisches Zählwerk) des der Besteuerung unterliegenden Spielgeräts zu erzeugen. 2 Stichtag für die Erzeugung des Nachweises ist der letzte Kalendertag des Anmeldezeitraumes. 3 Für den jeweils folgenden Anmeldezeitraum ist lückenlos an den Zeitpunkt der Erzeugung (Datum und Uhrzeit) anzuschließen. 4 Manipulationssicher sind Kassenzählwerke, die durch manipulationssichere Programme betrieben werden, welche die zur Ermittlung der umsatzsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage erforderlichen Daten fortlaufend und lückenlos aufzeichnen und ausgeben (zum Beispiel Hersteller, Geräteart und –typ, Aufstellungsort, Gerätenummer, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhreninhalte, Auszahlungsstunden, tägliche Betriebsstunden, tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl der entgeltlichen Spiele, Freispiele und ähnliche Daten). 5 Der Halter hat auf Verlangen der Gemeinde durch ein technischen Gutachten zu belegen, dass das Kassenzählwerk nicht manipuliert werden kann; ist dem Halter dieser Nachweis aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, nicht möglich, hat er auf Verlangen der Gemeinde durch Versicherung an Eides Statt die Richtigkeit der von ihm erklärten Bemessungsgrundlage glaubhaft zu machen.“
Sofern die von Ihnen vorgelegten Nachweise nicht den Vorschriften des § 9 Abs. 1 und 2 VgnStSa 2006 entsprechen sollten, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit nach 11 Nr. 3 VgnStSa 2006 dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 2.500,00 EUR geahndet werden kann. In diesen Fällen kann die Vergnügungssteuer auch durch Steuerbescheid festgesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass dann auch ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden kann. 

Unterschrift (Zeilen 100 bis 104)

Die Steueranmeldung ist vom Halter eigenhändig zu unterschreiben (§ 8 Abs. 1 Satz 3 VgnStSa 2006).

